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Grund für die Planänderung

Im Perimeter des Baulinienplans befindet sich im südlichen Teil die sanierungsbedürftige Wohnsied-
lung Bahnstrasse, Krippenstrasse und Eggimannstrasse, welche im Besitz der Biwo AG ist. Diese 
besteht aus vier Wohngebäuden. Aufgrund einer Machbarkeitsstudie von Ernst Gerber Architekten 
konnte aufgezeigt werden, dass durch Ersatzneubauten eine Aufwertung der Siedlung und gleichzei-
tig eine qualitative Steigerung des Wohnangebots im Quartier erreicht werden kann. Die Neubauten 
wurden entsprechend den heutigen energetischen Anforderungen und Ansprüchen an das Wohnen 
projektiert. Die neuen Balkone wurden auf der südwestlichen Seite der Gebäude angeordnet und 
die Wohnungsgrundrisse gemäss den heutigen Anforderungen gestaltet, ohne die bestehenden, 
hochwertigen Zwischenräume der Gebäude zu verkleinern. Die Ersatzneubauten sollen im Rahmen 
einer längerfristigen Etappierung realisiert werden. Das Projekt wurde von der Stadtbildkommission 
geprüft und für gut befunden. Im Januar 2014 wurde mit dem Bau des Gebäudes 1 begonnen. Der 
Start der zweiten Etappe für das Gebäude 2 ist für Februar 2016 vorgesehen. Die Gebäude 3 und 
4 sollen ab 2017 realisiert werden. Das Bauprojekt für die Ersatzneubauten ist nicht Teil des vorlie-
genden Verfahrens. Sie sind Gegenstand eines separaten Baubewilligungsverfahrens.

Ersatzneubauten: Modell ErnstGerber Architekten
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Änderung Baulinienplan Ausser-Holligen

Die Änderung des Baulinienplans Ausser-Holligen mit Sonderbauvorschriften und Bebauungsplan vom 
13. Juni 1958, beinhaltet eine Verschiebung der Baulinien und Änderungen der Sonderbauvorschrif-
ten. Der Perimeter der Überbauungsordnung befindet sich im Quartier Ausserholligen, Stadtteil III 
und wird südlich von der Krippenstrasse und westlich und nördlich von der Bahnstrasse begrenzt. Die 
Grundstücke im Perimeter des Baulinienplans sind alle im Eigentum der Stadt Bern bzw. der Perso-
nalvorsorgekasse der Stadt Bern. Von der Parzelle Bern GBBl-Nr. 3/2076 hat der Fonds für Boden und 
Wohnbaupolitik der Stadt Bern die Parzellen Bern GBBl-Nr. 3/3445, 3/3453 und 3/3454 im Baurecht 
an die Biwo AG abgegeben. Grund für die Änderung des Baulinienplans Ausser-Holligen ist ein Bau-
vorhaben für die sanierungsbedürftige Wohnsiedlung Bahnstrasse, Krippenstrasse, Eggimannstrasse 
auf den Baurechtsparzellen. 
Heute legen die vorhandenen Baulinien von 1958 die Gebäudefluchten fest und schaffen Freiräume. 
Die Aussenraumqualitäten erhält die Siedlung im Wesentlichen durch die Freiräume und Zwischen-
räume aufgrund der Gebäudeabstände und -setzung, sowie dem Baumbestand. Den grössten Teil 
des Freiraums in der südwestlichen Parzellenecke wurde mit für das Quartierbild und die Siedlung 
markanten Bäumen gestaltet und bleibt erhalten.
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Die geringfügige Änderung beinhaltet:
Änderung des Baulinienplans "Ausser-Holligen"
mit Bebauungsplan und Sonderbauvorschriften 
vom 13.06.1958

Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan "Ausser-Holligen"
(geringfügige Änderungen sind rot markiert)

Art. 1. Wirkungsbereich
Die nachfolgenden Sonderbauvorschriften finden Anwendung auf das im Baulinienplan "Ausser-Holligen", Plan 
Nr. 3401 vom 15. Aug. 1957, durch eine punktierte Linie umrandete Gebiet zwischen 
Ladenwandstrasse-Steigerhubelstrasse-Krippenstrasse-Freiburgstrasse-Bahnstrasse.

Art. 2. Bauklassen
Die Bauklassenzuteilung des Bauklassenplanes zur Bauordnung von 1955 wird aufgehoben und durch folgende 
neue Regelung ersetzt: 
Feld A: Sonderklasse für Hochhäuser gemäss nachfolgenden Bestimmungen 
Feld B: Bauklasse V.

Art. 3. Bebauungsplan
Für die Lage der Häuser, die Gruppen- und Reihenbildung, die Gebäudeabstände, die Geschosszahl, die 
Anordnung der Servicehöfe, Spielplätze, Parkierplätze und Wege ist der Bebauungsplan Nr. 3403 vom 15. Aug 
1957 wegleitend.

Art. 4. Geschosszahlen und Gebäudehöhen
a. In der Sonderklasse für die Erstellung von Hochhäusern (Feld A) sind neben niedrigen Gebäuden 3 
Hochhäuser mit maximal 15 Geschossen gestattet. Die Gebäudehöhe darf 45,0 m nicht überschreiten.
b. In den der Bauklasse V zugeteilten Gebieten (Feld B) sind Gebäude mit 3-5 Geschossen zulässig.

Art. 5. Gestaltung der Hochhäuser
Im Hinblick auf die städtebauliche Bedeutung der Hochhäuser unterliegen diese Bauten bezüglich ihrer 
architektonischen Gestaltung, Baumaterial und Farbgebung einer besonders sorgfältigen Beurteilung. 
Insbesondere müssen die drei Hochhäuser unter sich eine harmonische Gestaltung aufweisen.

Art. 6. Dachgestaltung
Sämtliche Gebäude sind mit Flachdächern zu versehen. Ueber dem obersten Geschoss sind keinerlei Aufbauten 
zulässig, ausgenommen die Kamine der drei Gruppen-Fernheizungen und die Kabinen für Liftmotoren. 

Art. 7. Garagen
Für die Einstellung von Motorfahrzeugen Autoabstellplätze für die Bewohner und Nutzer sind nur unterirdische 
Einstellhallen zulässig. Für oberirdische Besucherparkplätze ist der Bebauungsplan wegleitend. Ein- und 
Ausfahrten haben über die Service-Höfe an der Krippenstrasse zu erfolgen. Für je 3 Wohnungen soll beim 
Vollausbau je ein Einstellplatz vorhanden sein. 

Art. 8. Wasserversorgung
In den Hochhäusern sind von den Bauherren auf eigene Kosten die erforderlichen Druckerhöhungs- pumpen 
nach Angaben der städt. Wasserversorgung einzurichten.

Art. 9. Stellung zur Bauordnung
Soweit in diesen Sonderbauvorschriften nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, finden die Bestimmungen der 
Bauordnung Anwendung.
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Änderung gemäss Art. 122 BauV

Öffentliche Auflage vom:                                     
Publikation im Anzeiger Region Bern am:      

Anzahl Einsprachen:
Einspracheverhandlung:
Erledigte Einsprachen:
Unerledigte Einsprachen:
Rechtsverwahrungen:

Der Stadtpräsident 
Alexander Tschäppät

Namens der Stadt Bern:

Der Stadtschreiber
Dr. Jürg Wichtermann

GENEHMIGT DURCH DAS KANTONALE AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG.

DAS INKRAFTTRETEN WIRD DURCH DEN GEMEINDERAT BESTIMMT.

--
--
--
--
--

--
--

BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT AM:

Ausschnitt geringfügige Änderung

Gegenstand der Planänderung

Gegenstand der vorliegenden Planänderung ist einerseits eine geringfügige Verschiebung der Bauli-
nien und andererseits das Anpassen des Artikel 6 Dachgestaltung und Artikel 7 Garagen der Sonder-
bauvorschriften.  
Mit der geringfügigen Verschiebung der Baulinien werden bei den Neubauten 3 und 4 (s. Abbildung 
„Modell“) Balkone sowie Fassaden gemäss den heutigen Anforderungen an eine energetische 
Dämmung ermöglicht und gleichzeitig die bestehenden, hochwertigen Freiräume erhalten. Mit der 
Neuregelung zur Dachgestaltung werden Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung auf dem Flachdach 
neu explizit zugelassen. Bei den Garagen erfolgt schliesslich eine Bereinigung des Textes aufgrund 
heute bestehender Unklarheiten in der Formulierung. 

Verfahren

Die Änderungen des Plans erfolgen im Verfahren nach Art.122 BauV.


